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Beilage 3 

ÄNDERUNGEN IM RAHMENRECHT 

Abschnitt 2  
(KVArbEEI, KVAngEEI) 

Freizeit anlässlich der Beendigung 

6. … (bei Teilzeitbeschäftigung auf den aliquoten Teil), ... Dies gilt nicht 
- bei Verzicht auf die Arbeitsleistung, 
- für Kündigungen bei Erreichen des Pensionsalters, wenn ein Anspruch  auf eine 

Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung besteht, sofern eine Be-
scheinigung über die vorläufige Krankenversicherung ausgestellt wurde (§ 22 
Abs. 2 AngG). 

An welchem Tag die Freizeit beansprucht werden kann, ist zu vereinbaren. Kommt 
eine Vereinbarung nicht zustande, sind die letzten 8 (bzw. 4) Stunden der Arbeitswo-
che frei (bei Teilzeitbeschäftigung der aliquote Teil).  

Im Falle von Schichtarbeit gelten diese Bestimmungen sinngemäß. 

Abschnitt 3  
(KVArbEEI, KVAngEEI) 

Anrechnung von Elternkarenzen1 

2. Für den Anspruch auf Abfertigung Alt sind im Arbeitsverhältnis in Anspruch ge-
nommene gesetzliche Elternkarenzen,  
- die am 1.1.2003 oder später begonnen haben, im vollen Ausmaß, 
- die vor dem 1.1.2003 begonnen haben, im Ausmaß von insgesamt bis zu 10 Mo-

naten 
anzurechnen.  

Für alle Ansprüche, die von der ununterbrochenen Dauer des Arbeitsverhältnisses 
abhängen, sind im Arbeitsverhältnis in Anspruch genommene gesetzliche Elternka-
renzen,  
- die am 1.5.2017 oder später begonnen haben, pro Kind im Ausmaß von bis zu 

22 Monaten, 
- die vor dem 1.5.2017 begonnen haben, im Ausmaß von insgesamt bis zu 22 Mo-

naten  
anzurechnen. Voraussetzung ist eine mindestens 3-jährige Dauer des Arbeitsver-
hältnisses, wobei gesetzliche Elternkarenzen einzurechnen sind.  

Abschnitt 6 
(KVArbEEI, KVAngEEI) 

19. Zeiten von im Arbeitsverhältnis in Anspruch genommenen gesetzlichen  
Elternkarenzen, 
- die am 1.5.2017 oder später begonnen haben, sind jeweils im Ausmaß von bis 

zu 22 Monaten,  

                                            
1
 … 
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- die am 1.5.2011 oder später begonnen haben, sind jeweils im Ausmaß von bis 
zu 16 Monaten,  

- die vor dem 1.5.2011 begonnen haben, jeweils im Ausmaß von bis zu 10 Mona-
ten 

anzurechnen. Nimmt ein Elternteil für dasselbe Kind mehrere Elternkarenzen in An-
spruch, werden dafür insgesamt höchstens 22 bzw. 16 bzw. 10 Monate angerechnet. 

Abschnitt 11 
Jubiläumsgeld 

(KVArbEEI, KVAngEEI) 

1. … 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen dem vollendeten 40. und 45. 
Dienstjahr gebührt ein der zurückgelegten Dienstzeit in diesem 5-Jahres-Zeitraum 
entsprechender aliquoter Anteil von 3 Monatslöhnen; ... 


